
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschluss 
 

der Sitzung 
 

des Ausschuss für Stadtentwicklung am 17.03.2010 
 
 
 
 
15 Anregung bzgl. Anpassung einer Bauflucht in Liblar, Rosenstraße (34/2010) 

 
Es wird empfohlen, auf die Aufstellung eines zeitlich aufwendigen Bebauungsplanes zu 
verzichten und die von den Antragstellern gewünschten baulichen Maßnahmen zunächst im 
Rahmen des . §34 BauGB zu beurteilen bzw. zu genehmigen. 
 

 
 

 

Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
 

 

 

 




